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Was ist Wohngeld?
Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.
Wer erhält Wohngeld?
Wohngeld wird als  Mietzuschuss insbesondere gewährt an
	Mieterinnen und Mieter
	Untermieterinnen und Untermieter
	Heimbewohnerinnen und Heimbewohner.

Wohngeld wird als Lastenzuschuss insbesondere gewährt an
	Eigentümerinnen und Eigentümer von
	Ein – und Zweifamilienhäusern
	oder Eigentumswohnungen.

Wie hoch ist das Wohngeld?
Ob und in welcher Höhe Sie Wohngeld erhalten, hängt im Wesentlichen ab von
	der Anzahl der zu berücksichtigen Haushaltsmitglieder,
	der Höhe des Gesamteinkommens,
	der Höhe der zuschussfähigen Miete oder Belastung.

Wohngeld nur auf Antrag
Wohngeld wird nur auf Antrag gewährt. Anträge und nähere Auskünfte erhalten Sie bei den o. a. Ansprechpartnerinnen.
Den Antrag können Sie bei der Wohngeldstelle persönlich mit den erforderlichen Unterlagen abgeben. Eine Aufstellung der in Betracht kommenden Unterlagen finden Sie in den nachstehenden Formularen.
Wenn Sie einen Wohngeldanspruch haben, kann Wohngeld grundsätzlich erst ab dem Monat gezahlt werden, in dem der Antrag bei der Gemeinde Kreuzau eingegangen ist.
Für Wohngeld-Kinder auch Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
Es können folgende Leistungen für Kinder und Jugendliche bei Wohngeldgewährung beantragt werden:
	Zuschuss zur Mittagsverpflegung in Kita und Schule
	Kosten für Ausflüge von Kita und Schule
	Kosten für Schulbedarf jährlich zum 01.08. = 104,00 €, zum 01.02. =  52,00 €
	Zuschuss für Kosten in Sport- oder Musikvereinen etc. und Teilnahme an Freizeiten bis zur Höhe von monatlich 15,00 €
	Angemessene außerschulische Lernförderung, wenn die Versetzung gefährdet ist.


Alle Antragsvordrucke und nähere Auskünfte erhalten Sie ebenfalls bei der Wohngeldstelle.



Details
Verfahrensablauf
Hier haben wir für Sie Kurz-Informationen über Wohngeld zusammengestellt.
Was ist Wohngeld?
Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Wer erhält Wohngeld?
Wohngeld wird als Mietzuschuss insbesondere gewährt an
- Mieterinnen und Mieter
- Untermieterinnen und Untermieter
- Heimbewohnerinnen und Heimbewohner.
Wohngeld wird als Lastenzuschuss insbesondere gewährt an 
- Eigentümerinnen und Eigentümer von
- Ein – und Zweifamilienhäusern
- oder Eigentumswohnungen.

Wie hoch ist das Wohngeld? 
Ob und in welcher Höhe Sie Wohngeld erhalten, hängt im Wesentlichen ab von
- der Anzahl der zu berücksichtigen Haushaltsmitglieder,
- der Höhe des Gesamteinkommens,
- der Höhe der zuschussfähigen Miete oder Belastung.
Wohngeld nur auf Antrag
Wohngeld wird nur auf Antrag gewährt. Anträge und nähere Auskünfte erhalten Sie bei den o. a. Ansprechpartnerinnen oder online beim Land NRW sowie weitere Infos unter  www.mbwsv.nrw.de/wohnen/wohngeld.
Den Antrag können Sie bei der Wohngeldstelle persönlich mit den erforderlichen Unterlagen abgeben. Eine Aufstellung der in Betracht kommenden Unterlagen finden Sie in den nachstehenden Formularen.
Wenn Sie einen Wohngeldanspruch haben, kann Wohngeld grundsätzlich erst ab dem Monat gezahlt werden, in dem der Antrag bei der Gemeinde Kreuzau eingegangen ist.
Neu:  Für Wohngeld-Kinder auch Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
Es können folgende Leistungen für Kinder und Jugendliche bei Wohngeldgewährung beantragt werden:
- Zuschuss zur Mittagsverpflegung in Kita und Schule
- Kosten für Ausflüge von Kita und Schule
- Kosten für Schulbedarf jährlich zum 01.08. = 70,00 €, zum 01.02. =  30,00 €
- Zuschuss für Kosten in Sport- oder Musikvereinen etc. und Teilnahme an Freizeiten bis zur Höhe von monatlich 10,00 €
- Angemessene außerschulische Lernförderung, wenn die Versetzung gefährdet ist.

Alle Antragsvordrucke und nähere Auskünfte erhalten Sie ebenfalls bei der Wohngeldstelle.



Anschrift und Erreichbarkeit
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Wohngeld

Anreise	Karte öffnen (Google Maps) (Öffnet in einem neuen Tab)
	Karte öffnen (OpenStreetMap) (Öffnet in einem neuen Tab)




Ort

Ort
Soziales
Wohngeld
Rathaus Kreuzau
Bahnhofstraße 7
52372 Kreuzau

	Karte öffnen (Google Maps) (Öffnet in einem neuen Tab)
	Karte öffnen (OpenStreetMap) (Öffnet in einem neuen Tab)


BarrierefreiheitBarrierefreier Zugang
Ein WC ist barrierefrei erreichbar
Bitte nutzen Sie den Haupt- oder Seiteneingang!

Öffentlicher NahverkehrBuslinie 201, 210, 211 & 221 bis Haltestelle Kreuzau „Rathaus“ oder Rurtalbahn bis Haltepunkt Kreuzau „Bahnhof“







Kontakt
Zuständige Mitarbeiter/innen
	Name	Funktion	Telefon	E-Mail
	Christina Klüser	Sachbearbeiter/in	02422 507408	



Links und Downloads
Infobroschüre Wohngeld
	Infobroschüre: Mit dem Wohngeldrechner Schritt-für-Schritt zum WohngeldPDF-Datei1,40 MB
	Infobroschüre: zweiter Heizkostenzuschuss und Wohngeldreform 2023PDF-Datei330,95 kB

Wohngeldrechner & Online-Antrag (Rechtsstand: Januar 2023)
Wohngeld - berechnen und direkt online beantragen (Öffnet in einem neuen Tab)

Antrag Mietzuschuß
	ausfüllbaren Assistenten öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)
	PDF-Dokument öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)
	Merkblatt/Erläuterungen Mietzuschuß (Öffnet in einem neuen Tab)

Angaben des/der Vermieters/in zum Wohnraum
	ausfüllbaren Assistenten öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)
	PDF-Dokument öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)

Antrag Lastenzuschuß
	ausfüllbaren Assistenten öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)
	PDF-Dokument öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)
	Merkblatt/Erläuterungen Lastenzuschuß (Öffnet in einem neuen Tab)

Anlage Wohngeld-Lastenzuschuss zur Ermittlung der Belastung aus dem Kapitaldienst und der Bewirtschaftung
	ausfüllbaren Assistenten öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)
	PDF-Dokument öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)

Antrag Wohngeld für Haushalte mit mehr als 3 Personen
	ausfüllbaren Assistenten öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)
	PDF-Dokument öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)

Ergänzende Erklärung zum Wohngeldantrag
	ausfüllbaren Assistenten öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)
	PDF-Dokument öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)

Verdienstbescheinigung
	ausfüllbaren Assistenten öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)
	PDF-Dokument öffnen (Öffnet in einem neuen Tab)

Informationsblätter für Wohngeldempfänger
	Informationsblatt für WohngeldPDF-Datei125,98 kB
	Informationsblatt für Wohngeldempfänger über Leistungen für KinderPDF-Datei121,74 kB
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Erreichbarkeit
Liefer- und Besucheranschrift:
Gemeinde Kreuzau (Rathaus)
Bahnhofstraße 7 
52372 Kreuzau
Telefon 02422 507-0
Ihre Nachricht per gesichertem Webformular:
 buergermeisterkreuzaude (Öffnet in einem neuen Tab)
mit gesichertem Identitätsnachweis
DE-Mail-Adresse:  buergermeisterkreuzau.de-mailde
Erreichbarkeit per ÖPNV: Buslinie 201, 210, 211 & 221 bis Haltestelle Kreuzau "Rathaus" oder Rurtalbahn bis Kreuzau "Bahnhof"

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08.30 bis 12.00 Uhr
Dienstag 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 13.30 bis 17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Hinweis: Das Sozial- und Grundsicherungsamt sowie das Steueramt sind mittwochs geschlossen.

Infotelefon
Ortsvorsteher/Einrichtungen
Telefon 02422 507-200
Über die Bandansage erhalten Sie die Rufnummern der Ortsvorsteher/innen und der gemeindlichen Einrichtungen.
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